
institutionell bedingte Anreizproblematik zu skiz-
zieren..

Das Arbeitsangebot hängt maßgeblich von der
Grenzbelastung des Erwerbseinkommens - im
oberen Einkommensbereich determiniert durch
die Einkommensteuer, den Solidaritätszuschlag,
die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung
und im unteren Einkommensbereich vor allem
durch den Entzug einkommensabhängiger Sozial-
transfers - ab. Betrachtet man das derzeit geltende
Steuer-Transfersystem der Bundesrepublik, so
stellt man gerade im unteren Einkommensbereich
eine anreizproblematisch hohe Grenzbelastung
über weite Strecken von bis zu 100 Prozent fest,
die insbesondere aus der Anrechnung von Er-
werbseinkommen auf die Sozialhilfe im Rahmen
des Bedarfsprinzips resultiert, aber auch aus den
Sprüngen bei der Gewährung von Wohngeld etc.
Das heißt, ein Hinzuverdienst einer zusätzlichen
Mark in diesem Niedrigeinkommensbereich führt
im Extremfall zu einer Reduktion von Transfers
von ebenfalls einer Mark.

Dies ist gemäß dem Prinzip der „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ durchaus zwar so gedacht, weil die Sozial-
hilfe nur der Sicherung des Existenzminimums die-
nen soll und in dem Maße überflüssig wird, wie
eigenes Einkommen hinzuverdient wird. Die kon-
sequente Anwendung des Subsidiaritätsprinzips
führt aber zu einer negativen Beeinflussung der
arbeitsmarktpolitischen Effizienz der Sozialhilfe,
da sich das verfügbare Einkommen trotz einer
Arbeitsaufnahme praktisch nicht erhöht und ein
Hilfeempfänger die Aufnahme der Arbeit aus
rationalen Gründen ablehnen wird. Allerdings
muß festgehalten werden, daß die eventuell zu
geringe Arbeitsneigung von Sozialhilfeempfän-
gern nicht diesen, sondern den institutioneilen
Regelungen anzulasten ist, die für die betroffenen
Personen als exogen gegebene Rahmenbedingun-
gen zu sehen sind, innerhalb deren sie sich nutzen-
maximierend verhalten. Gesamtwirtschaftlich ent-
stehen dadurch zwar auch in kurzfristiger Hinsicht
suboptimale Zustände, denn es werden Mittel
„verschwendet“. Gravierender ist die bestehende
Regelung jedoch in langfristiger Perspektive, und
dies sowohl für das Individuum als auch für die
Gesellschaft. Die kurzfristig rationale Entschei-
dung, nicht zu arbeiten, führt zu einem zunehmen-
den Humankapitalabbau bei den betroffenen Per-
sonen, der sie im Zeitablauf immer weniger
konkurrenzfähig gegenüber den beschäftigten
Arbeitnehmern macht. Es kommt also wieder zu
typischen Persistenzphänomenen mit der Folge,
daß die davon Betroffenen langfristig alimentiert
werden müssen.

Vor diesem Hintergrund - den geringen Wiederbe-
schäftigungschancen bestimmter Arbeitnehmer-
gruppen aufgrund von Dequalifizierungsprozes-
sen, einer hohen Kostensensibilität gerade im
Dienstleistungsbereich und der staatlich induzier-
ten Motivationsfalle - stellt sich nun die Frage, wie
verschiedene - alte und neue - Instrumente der
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik dazu bei-
tragen können, die bestehende Arbeitslosigkeit
abzubauen, ohne den amerikanischen oder briti-
schen Weg der alleinigen Lohnspreizung nach
unten, verbunden mit dem Phänomen der „work-
ing poor“, zu gehen.

Zur Beantwortung dieser Frage werden zunächst
die einzelnen Maßnahmen in eine preis- und eine
mengenorientierte Sektion eingruppiert. Letztere
umfaßt die gängige Politik insbesondere der konti-
nentaleuropäischen Wohlfahrtsstaaten, die Ar-
beitslosigkeit durch eine Verringerung der Zahl
der Erwerbspersonen zu bekämpfen, und wird
üblicherweise unter dem Begriff des „zweiten Ar-
beitsmarktes“ subsumiert. Demgegenüber handelt
es sich bei den preisorientierten Arbeitsmarktpoli-
tiken um Maßnahmen, die über die Beeinflussung 
des Lohnsatzes die Wiedereinstellungschancen
von Arbeitslosen beeinflussen wollen. Dazu gehö-
ren die verschiedensten Varianten von Lohnsub-
ventionen, aber auch die in Kapitel IV vorzustel-
lende Negative Einkommensteuer.

Somit geht es im weiteren um die Effektivität und 
Effizienz sowie die Ursachenadäquanz dieser bei-
den Instrumententypen arbeitsmarktpolitischer
Maßnahmen hinsichtlich der Eingliederung von
(Langzeit-)Arbeitslosen in den „ersten“ Arbeits-
markt.

II. Mengenorientierte
Arbeitsmarktpolitik
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Die mengenorientierte Arbeitsmarktpolitik hat in
der beschäftigungspolitischen Debatte der letzten
Jahre unter dem Stichwort „zweiter Arbeitsmarkt“
eine beachtliche Konjunktur erlebt - scheint es
doch sinnvoller, Arbeit zu finanzieren, als Arbeits-
losigkeit zu alimentieren. Nach der Analyse des
vorangegangenen Abschnitts stellen sich aus öko-
nomischer Sicht Fragen hinsichtlich der Effekte
eines zweiten Arbeitsmarktes auf Qualifikation,
Anreizwirkungen, Allokation und Finanzierung,
denen im folgenden nachgegangen wird.



1. Begriff und Abgrenzung des zweiten Arbeits-
marktes

Der zweite Arbeitsmarkt ist ein äußert unscharfer
Sammelbegriff, für den eine allgemein anerkannte,
trennscharfe Definition nicht existiert, so daß eine
Eingrenzung des Begriffs notwendig ist. Der
zweite Arbeitsmarkt bildet einen Teilbereich der
aktiven Arbeitsmarktpolitik, worunter in negativer
Abgrenzung zur passiven Arbeitsmarktpolitik
(Lohnersatzleistungen) Maßnahmen verstanden
werden, die die Arbeitsmarktchancen von Arbeits-
losen erhöhen, deren arbeitsmarktrelevanten
Fähigkeiten verbessern und zur Effizienzverbesse-
rung von Arbeitsmärkten beitragen sollen. Maß-
nahmen des zweiten Arbeitsmarktes dienen daher
der direkten Beeinflussung von Quantität und 
Struktur des Arbeitskräfteangebots bzw. der
Arbeitskräftenachfrage und können deshalb als
mengenorientierte Arbeitsmarktpolitik bezeichnet
werden.

Der Ausdruck zweiter Arbeitsmarkt legt ferner
eine Abgrenzung zum sogenannten ersten
Arbeitsmarkt nahe. Unter dem ersten Arbeits-
markt wird der normale, reguläre, wettbewerbs-
mäßig strukturierte Arbeitsmarkt verstanden,
von dem sich der zweite Arbeitsmarkt folgender-
maßen unterscheidet4 : Die öffentliche Förderung
zielt nicht auf Investitionen oder Produkte, son-
dern auf eine zeitlich befristete Beschäftigung,
die in einigen Varianten besonderer Träger-
institutionen bedarf. Die ausgeführten Arbeiten
müssen zusätzlich erfolgen, damit reguläre Be-
schäftigung nicht verdrängt wird, und die Einstel-
lungskriterien richten sich nach arbeitsmarkt- und
sozialpolitischen Zielen.

4 Vgl. Günther Bosch u. a., Der zweite Arbeitsmarkt: Per-
spektiven und Chancen, in: Hansjürgen Daheim u. a. (Hrsg.),
Standortfaktor industrielle Beziehungen, München u. a. 1994,
S.50.

5 ABS-Gesellschaften: Gesellschaften zur Arbeitsförde-
rung, Beschäftigung und Strukturentwicklung. Zu Eingren-
zungsproblemen sowie Modellen zur Ausgestaltung des
zweiten Arbeitsmarktes siehe bspw. Ulrike Kress, Der zweite
Arbeitsmarkt in der Diskussion, IAB-Werkstattbericht Nr. 5,
Nürnberg 1994, S. 3 ff.
6 Inzwischen wurde der § 249 h AFG mehrmals verlängert,
die Tätigkeitsbereiche erweitert und als § 242 s AFG auf
Westdeutschland übertragen. Vgl. Ingeborg Sperling, Pro-
bleme des zweiten Arbeitsmarktes, in: Wirtschaftsdienst. 74
(1994) 8, S. 396-402.

Aufgabe des zweiten Arbeitsmarktes, der somit
nur eine ergänzende, subsidiäre Funktion über-
nimmt, ist die Schaffung von Beschäftigung, die
der erste Arbeitsmarkt nicht in ausreichendem
Maße zur Verfügung stellt.

)
2. Instrumente des zweiten Arbeitsmarktes

Die erste Säule des zweiten Arbeitsmarktes sind
die von der Bundesanstalt für Arbeit finanzierten
Arbeilsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) gemäß
§ 91 ff. Arbeitsförderungsgesetz (AFG). In ABM
werden Arbeiten gefördert, die im öffentlichen
Interesse liegen und andernfalls nicht oder erst
später durchgeführt würden. Während sich in

Westdeutschland in der zweiten Hälfte der achtzi-
ger Jahre die Teilnehmerzahlen an ABM bereits
auf etwa 100 000 erhöhten (ca. fünf Prozent der
Arbeitslosen), erfuhren ABM im Zuge der Trans-
formationskrise Ostdeutschlands mit 466 000 Teil-
nehmern (ca. 15 Prozent der Arbeitslosen) im Jahr
1992 ihren Höhepunkt. 1993 sank die Zahl an
ABM-Beschäftigten dann wieder auf 288 000, um
sich bis 1996 weiter auf 261 000 (6,6 Prozent der
Arbeitslosen) zu reduzieren.

Neben den ABM sind auch im Bundessozialhilfe-
gesetz (BSHG) Maßnahmen vorgesehen, die zum
Bereich des zweiten Arbeitsmarktes gerechnet
werden können. Es handelt sich hierbei um die
sogenannte Hilfe zur Arbeit (HzA), in der Arbeits-
einsätze von Sozialhilfeempfängern geregelt wer-
den und die seit den achtziger Jahren von einigen
Kommunen praktiziert wird.

Neben den beiden klassischen Instrumenten wer-
den jedoch auch die wichtigsten arbeitsmarkt-
politischen Innovationen der letzten Jahre zum
zweiten Arbeitsmarkt gerechnet: Sonderarbeits-
beschaffungsmaßnahmen gemäß § 249h AFG
und die ABS-Gesellschafte . Seit 1993 können
in Ostdeutschland Arbeitsämter nach § 249 AFG
den dort definierten Personenkreis in Aufgaben
der Umweltverbesserung,

n5

der sozialen Dienste
und der Jugendhilfe vermitteln und für eine
Dauer von maximal 36 Monaten einen Lohnko-
stenzuschuß in Höhe der durchschnittlichen
monatlichen Aufwendungen an Arbeitslosengeld
und Arbeitslosenhilfe einschließlich der Beiträge
zur Renten- und Krankenversicherung gewähren
(ca. 30 bis 40 Prozent der gesamten Maßnahme-
kosten)6. 1996 waren in Westdeutschland 6 300
und in Ostdeutschland 86 300 Personen mit
solchen produktiven Lohnkostenzuschüssen
beschäftigt.

Daß ABS-Gesellschaften als Instrument des zwei-
ten Arbeitsmarktes extra erwähnt werden, mag
zunächst verwundern, da in ihnen Beschäftigung
meist durch Lohnkostenzuschüsse gemäß § 249 h
AFG oder ABM gefördert wird, jedoch stellt ins-
besondere der institutioneile Rahmen der ABS-
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Gesellschaften in Ostdeutschland in Form eines
Netzwerkes neuer Träger eine vielbeachtete Neue-
rung dar, die bei einem weiteren Ausbau des
zweiten Arbeitsmarktes Vorbildfunktion haben
könnte. Diese zunächst zeitlich befristet ins Leben
gerufenen Institutionen sollen primär Strukturpro-
bleme bekämpfen und werden zu großen Teilen
aus Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit finan-
ziert. Die ABS-Gesellschaften, die nicht (primär)
auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind, knüpfen
dabei häufig an die Beschäftigungsstrukturen von
Altunternehmen und Verwaltungen an. Hinsicht-
lich der quantitativen Bedeutung ergaben Um-
fragen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung etwa 400 ABS-Gesellschaften in
Ostdeutschland mit rund 110 000 Teilnehmern
(1994).

3. Ökonomische Analyse des zweiten Arbeits-
marktes

Anreizaspekte

Bei der Analyse des zweiten Arbeitsmarktes kann
man zwei Anreizprobleme unterscheiden. Von
Kritikern wird in erster Linie das vertikale Anreiz-
problem hervorgehoben: Den Teilnehmern würde
durch die Bereitstellung gut bezahlter Arbeits-
plätze im zweiten Arbeitsmarkt der individuelle
Anreiz genommen (oder zumindest verringert),
eine reguläre Beschäftigung aufzunehmen. Die 
öffentlich geförderte Beschäftigung würde somit
als regulärer Arbeitsplatz betrachtet, und die
Suchintensität nach einer unsubventionierten
Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt würde abneh-
men. Neben diesem Aspekt gibt es jedoch noch
ein weiteres Anreizproblem, da der Lohnsatz des
zweiten Arbeitsmarktes auch eine Anreiz- und 
Motivationsfunktion für die innerhalb des zweiten
Arbeitsmarktes Beschäftigten erfüllen muß (hori-
zontales Anreizproblem).

Beide Anreizprobleme stehen sich nun hinsicht-
lich ihrer Wirkungsketten und Anforderungen an
die Lohnhöhe diametral gegenüber. Das vertikale
Anreizproblem ist um so geringer, je niedriger die
Entlohnung auf dem zweiten Arbeitsmarkt im
Vergleich zum ersten ist, während das horizontale
Anreizproblem um so geringer ist, je höher die
Entlohnung liegt. Empirische Untersuchungen
über die Wirkungen der Arbeitslosenunterstüt-
zungssysteme und Teilnehmerbefragungen liefern
insgesamt eher Argumente dafür, daß der Entloh-
nungs- bzw. Unterstützungshöhe nicht die vorran-
gige Bedeutung bei der Entscheidung, einen
Arbeitsplatz anzunehmen, zukommt. Beispiels-
weise erklärten sich bei einer Untersuchung

72 Prozent der Befragten bereit, ihre ABM sofort
zu verlassen, wenn sich ihnen ein fester Arbeits-
platz böte7 . Hinsichtlich der horizontalen Anreiz-
probleme zeigen experimentelle und empirische
Studien die Bedeutung von Lohndifferenzierung
für die Motivation auch im zweiten Arbeitsmarkt.

7 Vgl. H. Miethe/J. Brödnow, Meinungen, Erfahrungen und
Erwartungen von ABM-Beschäftigten, IAB-Werkstattbe-
richt Nr. 20, Nürnberg 1993, S. 15 und S. 30.
8 Vgl. OECD, Employment Outlook. Paris 1993.
9 Vgl. Eugen Spitznagel, Allgemeine Maßnahmen zur Ar-
beitsbeschaffung in den neuen Bundesländern, in: Mit-
teilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 25
(1992) 3, S. 277-288. Bei dieser Einschätzung ist allerdings zu
berücksichtigen, daß aufgrund des bisher mäßig entwickelten
ersten Arbeitsmarktes in Ostdeutschland kaum Verdrän-
gungseffekte zu erwarten sind.

Allokationseffekte

In der Diskussion spielen hier Verdrängungs- und
Mitnahmeeffekte sowie Fehlallokationen und 
damit die Verschwendung knapper Ressourcen
eine gewichtige Rolle.

Generell wird unter Verdrängungseffekten die Ver-
drängung nichtsubventionierter Arbeit auf dem
ersten durch subventionierte Arbeit auf dem zwei-
ten Arbeitsmarkt verstanden. Einem „Drehtüren-
effekt“ gleich wird vermutet, daß reguläre Arbeits-
plätze im gleichen Umfang verlorengehen, wie
öffentlich subventionierte Stellen geschaffen wer-
den. Mitnahmeeffekte treten ein, wenn durch die
Subventionierung Arbeitsplätze gefördert werden,
die auch ohne diese Zahlung eingerichtet worden
wären oder die zu einem späteren Zeitpunkt
geplant waren. Staatliche Zuschüsse werden in die-
sen Fällen als „windfall profits“ von den Trägern
eingestrichen, und die Beschäftigungswirkung der
staatlichen Leistungen wird durch dieses Verhal-
ten der Unternehmen reduziert.
Um Verdrängungs- und Mitnahmeeffekte abschät-
zen zu können, müßte allerdings ein Referenz-
szenario ursprünglich intendierter Handlungen
angenommen werden, welches sich ohne die ent-
sprechenden arbeitsmarktpolitischen Instrumente
ergeben hätte. In einer Studie der OECD werden
für eine Reihe von Industrieländern bedeutende
Mitnahme- und Verdrängungseffekte in der Grö-
ßenordnung von bis zu 95 Prozent festgestellt8 .
Während in den achtziger Jahren für westdeutsche
Kommunen bedeutende Verdrängungseffekte
nachgewiesen wurden (z. B. im Büro- und Verwal-
tungsbereich Hamburgs), kommen die meisten
Studien für Ostdeutschland zu zwar nennenswer-
ten, insgesamt aber eher geringen Verdrängungs-
und Mitnahmeeffekten9 .
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Qualifizierungsaspekte

Auf der theoretischen Grundlage der vorne be-
schriebenen Situation treppenförmig ansteigender
Arbeitslosigkeit können die durch einen zweiten
Arbeitsmarkt erbrachten Qualifizierungsleistun-
gen systemimmanente Koordinationsprobleme des
Arbeitsmarktes abmildern (z. B. Mismatch-Pro-
bleme). Mikroökonomisch könnte der zweite
Arbeitsmarkt Probleme bei der Vermittlung
marktgerechten Humankapitals verringern, wäh-
rend er makroökonomisch durch eine Erhöhung
der effektiven Arbeitslosigkeit zu einer besseren
Allokation auf dem Arbeitsmarkt beitragen
könnte.

In Anbetracht der vorliegenden empirischen
Ergebnisse sind jedoch Zweifel an den theoretisch
positiven Wirkungen angebracht: Ein Großteil der
Maßnahmeteilnehmer wurde nicht qualifikations-
adäquat eingesetzt und in den Maßnahmen eher
unterfordert. Nur in wenigen Fällen vermitteln die
untersuchten Maßnahmen Qualifikationen, die die
Eingliederung in reguläre Beschäftigungsverhält-
nisse erleichtern konnten. Dies zeigt sich auch -
neben anderen Ursachen - an der geringen Zahl
von Übergängen in reguläre Beschäftigungsver-
hältnisse10. Sowohl unter dem Gesichtspunkt der
Erhaltung und Erweiterung vorhandener berufli-
cher Qualifikation als auch unter dem Aspekt der
Aneignung neuer, knappheitsgerechter beruflicher
Qualifikationen sind deshalb die zuvor geschilder-
ten Maßnahmen eher negativ zu beurteilen.

10 Vgl. Volker Ehrlich, Arbeitslosigkeit und zweiter Ar-
beitsmarkt, Frankfurt am Main u. a. 1997, S. 220, und die dort
angegebenen Quellen.
11 Verhältnis der Kosten, die ohne Durchführung der Maß-
nahmen aus der Arbeitslosigkeit entstanden wären, zu den
Kosten (abzüglich Einnahmen) der verschiedenen Maß-
nahmen.

12 Ansonsten würden bei den angenommenen Selbst-
finanzierungsquoten zusätzliche Gesamtausgaben der Bun-
desanstalt für Arbeit von weniger als neun Milliarden DM
ausreichen, um die gesamten offen ausgewiesenen Arbeits-
losen des Jahres 1991 in Deutschland in ABM zu integrieren.
Durch die Veränderung der Quantitäten würden sich jedoch
völlig neue Effekte ergeben.

Finanzierungsaspekte

Bei der ökonomischen Betrachtung ist abschlie-
ßend nach fiskalischen Belastungen durch einen
zweiten Arbeitsmarkt zu fragen. Für ABM sind
eine Vielzahl von Schätzungen vorgenommen wor-
den, deren Angaben zu Refinanzierungsquoten11

zwischen 60 und 95 Prozent schwanken. Stellt man
diese Untersuchungen nur für den Haushalt der
Bundesanstalt für Arbeit an, so liegt die Refinan-
zierungsquote zwischen 46 und 66 Prozent, wobei
die höheren Zahlen durch Berücksichtigung indi-
rekter Wirkungen (z. B. Vorleistungen, Multiplika-
toreffekte) entstehen. Neuere Studien zur Wirk-
samkeit des Instruments „Hilfe zur Arbeit“ nach
dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) zeigen, daß

ab dem zweiten Jahr sozialversicherungspflichtiger
Beschäftigung eine Amortisation der Maßnahme-
kosten einsetzen kann.

Diese günstigen Finanzierungsrechnungen über
den zweiten Arbeitsmarkt beruhen allerdings teil-
weise auf angreifbaren Annahmen. Zum einen
werden reale Belastungen durch die Maßnahme-
kosten mit hypothetischen Entlastungen vergli-
chen, die nur eintreten, wenn sich der Status des
Teilnehmers für die Dauer der Betrachtung nicht
ändern würde. Zum anderen sind die angenomme-
nen Multiplikatorwirkungen (zusätzliche Nach-
frage durch die Erhöhung der Kaufkraft) sehr
umstritten und keineswegs nachweisbar. In jedem
Fall aber gelten die obigen Abschätzungen nur für
den bisherigen - begrenzten - Umfang des zweiten
Arbeitsmarktes12 .

Für Ostdeutschland dürfte das Kosten-Nutzen-
Verhältnis allerdings unbeschadet dieser Ein-
schränkungen günstig ausfallen, da neben der fis-
kalischen Betrachtung auch berücksichtigt werden
muß, daß die Maßnahmen des zweiten Arbeits-
marktes dort auch eine strukturpolitische Kompo-
nente besitzen, somit das Produktionspotential
erhöhen und nicht zuletzt auch die sozialen und 
gesellschaftlichen Folgekosten von Langzeitar-
beitslosigkeit verringern können.

4. Zwischenfazit

Als Fazit der theoretischen und empirischen
Betrachtungen ergibt sich, daß die Etablierung
eines zweiten Arbeitsmarktes ein zweischneidiges
Schwert ist: Aufgrund gegenläufiger Wirkungen
können sowohl Argumente für als auch gegen
dieses Instrumentarium vorgebracht werden, so
daß der ökonomische Gesamteffekt eines zweiten
Arbeitsmarktes nicht abschließend bewertet wer-
den kann. Dies gilt um so mehr, als die Auswer-
tung des zweiten Arbeitsmarktes bisher stark
durch die Sondersituation der neuen Bundeslän-
der geprägt wird. Wirtschaftspolitische Maßnah-
men müssen hier insbesondere bei den Rahmen-
bedingungen für die Etablierung eines - bisher
wenig entwickelten - ersten Arbeitsmarktes
ansetzen.
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III. Preisorientierte
Arbeitsmarktpolitik

Im Gegensatz zur mengenorientierten Arbeits-
marktpolitik setzt eine preisorientierte Arbeits-
marktpolitik an den relativen Preisen des Arbeits-
angebotes an. Da sich die Marktpreise für die
haushaltsnahen bzw. konsumbezogenen Dienstlei-
stungen (zum Beispiel Putztätigkeit in Privathaus-
halten, Aushilfe im Einzelhandel) kaum über eine 
Erhöhung der Produktivität vermindern lassen,
bleiben zur Beeinflussung der Preise für Dienstlei-
stungen erstens nach unten flexible Löhne und 
zweitens eine öffentlich-private Kofinanzierung.

Bei nach unten flexiblen Löhnen kann zwar die
Arbeitsnachfrage im Dienstleistungsbereich stark
ausgeweitet werden, angebotsseitig sind damit
allerdings Verteilungsprobleme - als abschrecken-
des Beispiel sei hier auf die „working poor“ in den
USA verwiesen - und das im System der derzeiti-
gen Sozialhilfe begründete und oben beschriebene
Anreizproblem der Sozialhilfefalle verbunden.
Preisorientierte Arbeitsmarktpolitik versucht nun
gerade diese Sozialhilfefalle zu überwinden, indem
sie nach unten flexible Löhne durch eine öffent-
lich-private Kofinanzierung ergänzt und dabei die
Verteilungsproblematik löst.

Im folgenden sollen die beiden preisorientierten
Instrumente der Negativen Einkommensteuer und 
der Lohnsubvention vorgestellt und hinsichtlich
ihrer ökonomischen Wirkungsweise untersucht
werden.

1. Instrumente der preisorientierten Arbeits-
marktpolitik

Negative Einkommensteuer

Eine Negative Einkommensteuer - zur Integration
von Steuer- und Transfersystem - sieht vor, das
Steuersystem quasi „nach rückwärts“ zu verlän-
gern, so daß jeder Steuerpflichtige, der zu wenig
verdient, um Steuern zu zahlen, statt dessen - bei-
spielsweise über das Finanzamt - „negative“ Steu-
ern ausgezahlt erhält.

Die verschiedenen Modellalternativen einer Nega-
tiven Einkommensteuer lassen sich auf folgende
Grundform zurückführen:

Jeder Bürger oder Haushalt erhält, wenn er ein
Einkommen unterhalb eines bestimmten Betrags
(der Transfergrenze) bezieht, zusätzlich einen
Transfer, der alleine von der Höhe seines Ein-

kommens abhängt. Das heißt, der Transfer ist um
so größer, je weniger Einkommen die Person/der
Haushalt bezieht: Ist das Einkommen bspw. Null,
so wird der maximale Transfer in Höhe eines
zugesicherten Mindesteinkommens (zum Beispiel
1 000 DM) gezahlt. Verdient die Person/der
Haushalt 500 DM, so reduziert sich der Transfer
um 500 DM mal die sogenannte Transferentzugs-
rate (meist 50 Prozent), also um 250 DM. Der
Haushalt hat somit ein verfügbares Einkommen
von 500 + (1 000 - 250) = 1 250 DM. Erreicht das
Einkommen die Transfergrenze - in diesem Bei-
spiel 2 000 DM - so ist das Vor-Transfer-Einkom-
men gleich dem verfügbaren Einkommen, das
heißt, der Transfer beträgt Null. Oberhalb der
Transfergrenze setzt der Steuerbereich ein, der
ähnlich dem des derzeit gültigen Steuersystems
gestaltet sein kann. Der Höhe der Transferent-
zugsrate kommt im Negativsteuerbereich eine
wichtige Rolle zu, da sie festsetzt, zu welchem
Teil zusätzlich verdientes Einkommen auf den
Transfer angerechnet wird, und somit die Anreiz-
wirkung maßgeblich bestimmt. Soll die Negative
Einkommensteuer das Ziel verfolgen, den Anreiz
zur Selbsthilfe durch Erzielen eigener Ein-
kommen zu erhöhen bei gleichzeitiger Sicherung
des Existenzminimums, so muß eine niedrige
Transferentzugsrate verbunden mit einem Min-
desteinkommen in Höhe der derzeit geltenden
Regelsätze der Sozialhilfe gewählt werden. Dem-
entsprechend müssen sämtliche Transfers inte-
griert werden, die im bestehenden System die
Deckung des Grundbedarfs ermöglichen sollen.
In der Regel sind dies die Sozialhilfe, die Arbeits-
losenhilfe, die Kriegsopferfürsorge, das Wohn-
geld, das Kindergeld, das Erziehungsgeld und
Ausbildungszuschüsse13.

13 Die Instrumente des sozialen Sicherungssystems, die
nach dem Versicherungsprinzip aufgebaut sind, sind der inte-
grierten Lösung nur bedingt zugänglich.
14 Vgl. z. B. Jürgen Jerger/Alexander Spermann, Lö-
sungsansätze zur Beseitigung von Fehlanreizen für Langzeit-
arbeitslose, in: Victor Steiner/Klaus F. Zimmermann (Hrsg.),
Soziale Sicherung und Arbeitsmarkt, Baden-Baden 1996,
S. 120 f.

Lohnsubventionen

Die von manchen Autoren14 - bei einigen Modell-
vorschlägen sicherlich zu Recht - als zu hoch ange-
sehene fiskalische Belastung einer Negativen Ein-
kommensteuer führte zu Modellvorschlägen einer
Lohnsubvention. Hierbei steht die Abkopplung
der sozialpolitisch relevanten Einkommen von den
beschäftigungspolitisch relevanten Arbeitskosten
im Vordergrund, das heißt, die Einkommen wer-
den von dritter Seite auf ein sozialpolitisch gewoll-
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tes Maß erhöht, ohne daß dabei die Arbeitskosten
ansteigen. Im Gegensatz zur Negativen Ein-
kommensteuer sind Lohnsubventionen allerdings
zielgruppenorientiert, das heißt, die Transferzah-
lungen werden an die Erfüllung bestimmter Vor-
aussetzungen, wie etwa die Dauer der Arbeitslo-
sigkeit, geknüpft und greifen nur bei einem
Beschäftigungsverhältnis.

Von permanenten Lohnsubventionen, die über
einen längeren Zeitraum bewilligt werden, lassen
sich temporäre Lohnsubventionen mit nur vor-
übergehendem Charakter unterscheiden.

Strenggenommen beinhaltet der Begriff der Lohn-
subvention nur Transferzahlungen an Unterneh-
men. Im weiteren Sinne lassen sich zu den Lohn-
subventionen aber auch beschäftigungsabhängige
Sozialtransfers zählen. Dabei handelt es sich um
Lohnsubventionen an Arbeitnehmer, da sie den
gleichen Effekt, nämlich zusätzliche Beschäftigung
über veränderte Preise, zum Ziel haben.

2. Ökonomische Analyse der preisorientierten
Arbeitsmarktpolitik

Anreizaspekte

Die Anreizwirkungen sind je nach Subventions-
empfänger zunächst unterschiedlich. Bei einer
Negativen Einkommensteuer soll eine Transfer-
entzugsrate von ca. 50 Prozent bei den Lohnsub-
ventionen an Arbeitnehmer eine Transferleistung,
auf der Angebotsseite einen Anreiz zur Aufnahme
eines Beschäftigungsverhältnisses bieten. Ein ver-
stärkter Anreiz wird im Niedriglohnbereich vor
allem durch die Beseitigung der beschäftigungspo-
litischen Ineffizienzen der Sozialhilfe und der
Arbeitslosenhilfe erreicht, da der Quasisteuersatz
von 85 bzw. 100 Prozent bei Sozialhilfeempfängern
und die an der Bedürftigkeitsprüfung orientierte
Arbeitslosenhilfe wegfallen. Insbesondere Lohn-
subventionen an Arbeitnehmer sollen untertarif-
lich entlohnte Beschäftigung attraktiv machen,
denn durch die Subvention werden die von den
Unternehmen gezahlten Löhne auf ein sozialpoli-
tisch akzeptables Niveau gehoben15.

15 Bei der Negativen Einkommensteuer steht dem zwar ein
negativer Anreizaspekt im mittleren und hohen Ein-
kommensbereich aufgrund der zur Finanzierung der Trans-
fers evtl, dort nötigen Erhöhung der Steuersätze entgegen.
Allerdings werden diese teilweise durch Beschäftigungsaus-
weitungen im mittleren Einkommensbereich kompensiert,
die durch den Wegfall der hohen Grenzbelastungen an För-
dergrenzen für Wohngeld, BAFöG, Kindergeld und Erzie-
hungsgeld entstehen.

16 Vgl. Hans-Peter Klös, Arbeitsmarktpolitik in der Be-
schäftigungskrise, in: Dieter Sadowski/Kerstin Pull (Hrsg.),
Vorschläge jenseits der Lohnpolitik, Frankfurt am Main -
New York 1997, S. 83.

Ob das preisorientierte Instrument bei der Anreiz-
erhöhung auf der Angebots- oder der Nachfrage-

seite ansetzt, spielt in einem Markt mit flexiblen
Löhnen zunächst keine Rolle. Sind allerdings zu
hohe Mindestlöhne ein Grund der unzureichenden
Beschäftigung, so sind die angebotsseitig ansetzen-
den Lohnsubventionen an Arbeitnehmer nicht
empfehlenswert, da der bestehende Angebots-
überhang noch vergrößert wird.

Zu unterschiedlichen Anreizwirkungen kommt es
ebenfalls durch Verringerung des sogenannten
Stigmatisierungseffektes bei Transferempfängern
bei einer Negativen Einkommensteuer einerseits
und durch dessen Verstärkung bei Lohnsubven-
tionen an Arbeitgeber andererseits, da man beim
engen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis ver-
muten kann, daß ein hoher Anteil der subventions-
berechtigten Arbeitnehmer sich scheuen wird, sei-
nen (evtl, potentiellen) Arbeitgeber über seine
Zugehörigkeit zur Fördergruppe zu unterrichten.

Allokationseffekte

Den mit den preisorientierten Instrumenten inten-
dierten Beschäftigungseffekten sollen zunächst die
- insbesondere bei der Lohnsubvention auftreten-
den - Substitutions- und Mitnahmeeffekte gegen-
übergestellt werden. Das Ausmaß dieser Verdrän-
gung ist in erster Linie von der Substituierbarkeit
der Arbeitskräfte und von der zeitlichen Dauer
der Subventionierung abhängig. Bei arbeitgeber-
bezogenen Lohnsubventionen dürfte die Mit-
nahme höher ausfallen, und das „Abtasten“ der
marginalen Zahlungsbereitschaft der Unterneh-
men dürfte schwieriger sein als bei Subventionen
an Arbeitnehmer16. Bei allgemeinen Lohnsubven-
tionen und einer Negativen Einkommensteuer ist
demgegenüber weder ein Arbeitskräfteaustausch
noch ein Mitnahmeeffekt möglich, da die Förde-
rung alle Beschäftigten bzw. Bürgerinnen und Bür-
ger betrifft.

Betrachtet man pauschale Lohnsubventionen, so
besteht hier zudem ein Moral-hazard-Problem
(implizites oder explizites vertragswidriges Verhal-
ten), da dann Verträge zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer zu Lasten des Staates möglich wer-
den. Aber auch anders ausgestalteten Lohnsub-
ventionen und der Negativen Einkommensteuer
wird der Vorwurf der Tarifaufweichung entgegen-
gebracht, da die Subventionen von den Tarif-
parteien antizipiert werden könnten und damit zu
allgemein niedrigeren oder höheren Lohnab-
schlüssen führten. Mit welchem Vorzeichen diese
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Lohnniveauverschiebungen versehen sind, hängt
von der Ausgestaltung des preisorientierten Instru-
ments (arbeitnehmer- oder arbeitgeberbezogen)
und der Verhandlungsmacht der Tarifpartner ab.
Die Negative Einkommensteuer entgeht zudem
dem Zielkonflikt zwischen Zielgruppenförderung
und ökonomischer Effizienz, da bei ihr die - nur
normativ mögliche - Bestimmung eines Abschnei-
dekriteriums der Zielgruppe, zum Beispiel die
Dauer der Arbeitslosigkeit, entfällt17.

17 Vgl. ebd.,S.68f.
18 Bei den Sozialhilfeempfängern, die Hilfe in besonderer
Lebenslage erhalten, wird in der Regel davon ausgegangen,
daß diese entweder weiterhin arbeiten oder aufgrund eben
der besonderen Lebenslagen auch bei einem zusätzlichen
Anreiz dazu nicht in der Lage wären.
19 Vgl. Werner Sesselmeier/Roland Klopfleisch/Martin
Setzer, Beschäftigungspolitische Möglichkeiten einer Nega-
tiven Einkommensteuer, in: Konjunkturpolitik, 43 (1997)
(i.E.).

Alle Instrumente der preisorientierten Arbeits-
marktpolitik erreichen über die Veränderung der
Arbeitsangebots- oder Arbeitsnachfragefunktion
eine Verringerung der Löhne. Will man die sich
daraus ergebenden Beschäftigungseffekte bestim-
men, so bieten sich dementsprechend eine ange-
bots- und eine nachfrageseitige Herangehensweise
an.

Die Zielgruppe der Beschäftigungswirkungen einer
Negativen Einkommensteuer auf der Angebots-
seite setzt sich aufgrund der beschriebenen Anreiz-
wirkungen vor allem aus Empfängern von Arbeits-
losenhilfe oder Sozialhilfe zusammen. Erstere
machten 1994 rund 950 000 Personen aus. Hinzuzu-
fügen sind diejenigen Empfänger von laufender
Sozialhilfe, die für den Arbeitsmarkt zur Verfügung
stehen und nicht gleichzeitig Arbeitslosenhilfe
erhalten18. Mit Hilfe der Statistik der Sozialhilfe
kann eine Näherung der Größe der Zielgruppe
bestimmt werden. Zu dieser zählen nach Abzug der
wegen Krankheit, Alter, Aus- und Fortbildung oder
häuslicher Bindung nicht Arbeitsfähigen etwa 
780 000 Personen. Die Zielgruppe der Negativen
Einkommensteuer bezüglich einer Arbeitsauf-
nahme beträgt somit rund 1,73 Millionen Perso-
nen .19

Soll eine zielgruppenorientierte Lohnsubvention
der Beschäftigungsförderung von Langzeitarbeits-
losen dienen, so erfaßt man damit einen immer
größer werdenden Anteil der Arbeitslosen. Dieser
stieg von 1975 bis 1996 von 9,6 auf 31,8 Prozent in
Westdeutschland an und betrug in den neuen Län-
dern zuletzt 25,7 Prozent. Damit waren 1996 insge-
samt ca. 1,2 Millionen registrierte Arbeitslose
langzeitarbeitslos. Je nach Ausgestaltung einer

Lohnsubvention für Langzeitarbeitslose sind aber
weitere Personen aus der stillen Reserve mit hin-
zuzuziehen, da für sie dann ein Anreiz bestehen
könnte, sich arbeitslos zu melden, um in den
Genuß einer Förderung zu kommen.

Nachfrageseitig kann man zur Abschätzung der zu
erzielenden Beschäftigungsverhältnisse einen Ver-
gleich des Niedriglohnsektors der USA mit dem in
Deutschland vornehmen. In den USA kommen
auf 100 Bürger knapp sieben Niedrigentlohnte.
Angewandt auf Deutschland bedeutet diese Quote
ein Potential von ca. 5,5 Millionen Arbeitsplätzen.
Bereinigt um eine kürzere Arbeitszeit in den USA
in diesem Lohnsegment sowie um die bereits in
ähnlichen Berufen Beschäftigten in Deutschland
ergibt sich ein Potential von zusätzlichen Beschäf-
tigungsverhältnissen von ca. 2,75 Millionen.

Insgesamt betrachtet, ist das Beschäftigungspoten-
tial einer Negativen Einkommensteuer wesentlich
höher als das von Lohnsubventionen, da zum
einen die Zielgruppe einer Negativen Einkom-
mensteuer größer ist und zum anderen die wohl-
fahrtsmindernden Substitutions- und Mitnahme-
effekte sowie die Moral-hazard-Probleme geringer
sind.

Qualifizierungsaspekte
Sowohl bei der Negativen Einkommensteuer als
auch bei allgemeinen Lohnsubventionen wird die
extrafunktionale Arbeitsqualifikation schwer ver-
mittelbarer Personen gefördert, das heißt, deren
„Arbeitsfähigkeit“ bleibt erhalten. Im Gegensatz
zur mengenorientierten Arbeitsmarktpolitik ent-
spricht diese Qualifizierung den Anforderungen des
ersten Arbeitsmarktes, da sie auch genau dort statt-
findet. Bei einer zielgruppenorientierten Lohnsub-
vention - insbesondere für Langzeitarbeitslose -
kann der Qualifizierungseffekt allerdings bezweifelt
werden, da während der „Wartezeit“ von zumindest
einem Jahr bis zum Greifen der Förderung weiter-
hin Dequalifizierungen zu befürchten sind. Dies gilt
verstärkt vor dem Hintergrund der sinkenden Halb-
wertszeiten des Wissens und unterstützt damit die
persistente Arbeitslosigkeit.

Wird die Lohnsubvention dennoch aus Qualifizie-
rungsaspekten gewährt, kann sie auch temporär
vergeben werden, da nach einiger Zeit der
Beschäftigung Qualifizierung und damit Produkti-
vität gestiegen sein dürften.

Finanzierungsaspekte

Die Kostenschätzungen einer Negativen Einkom-
mensteuer reichen je nach Modellausgestaltung
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von der Aufkommensneutralität bis zu 126 Milliar-
den DM20 . Diese Diskrepanzen erklären sich aus
der starken Abhängigkeit der Nettobelastung der
öffentlichen Haushalte von den eingangs erwähn-
ten Parametern im Negativsteuerbereich und vom
Steuersatz im positiven Bereich sowie daraus, ob
nur die direkten „Anstoßeffekte“ einer Reform
oder ebenfalls die zu erwartenden Beschäftigungs-
wirkungen, das heißt die resultierenden Multipli-
katoreffekte und zusätzlichen Steuereinnahmen,
wie auch indirekte Effekte von Verhaltensanpas-
sungen der Wirtschaftssubjekte mitberücksichtigt
werden21 . Die Kosten einer Lohnsubvention wer-
den im Vergleich zur Negativen Einkommensteuer
geringer eingeschätzt, da die Transferzahlungen
nur einer genau spezifizierten Zielgruppe zu-
kommen und zusätzliche Freibeträge für Steuer-
zahler nicht nötig werden.

20 Vgl. Irene Becker, Das Bürgergeld als alternatives
Grundsicherungssystem: Darstellung und kritische Würdi-
gung einiger empirischer Kostenschätzungen, in: Finanz-
archiv, 52 (1995) 3, S. 306 ff.; W. Sesselmeier/R. Klopfleisch/
M. Setzer (Anm. 1), S. 166 ff.
21 Zur Systematik der Kostenberechnung siehe W. Sessel-
meier/R. Klopfleisch/M. Setzer (Anm. 1), S. 166.
22 Ohne an dieser Stelle genauer auf die Finanzierungs-
problematik der Arbeitsmarktpolitik einzugehen, bietet sich
zur relativ beschäftigungsneutralen Deckung der Lücke eine
Erhöhung der Mehrwertsteuer oder eine allgemeine Ener-
giesteuer an.

23 Vgl. Gerhard Fels, Globalisierung - nur eine mentale
Falle, in: Informationsdienst des Instituts der deutschen
Wirtschaft, 23 (1997) 1, S. 2.
24 Vgl. hierzu u. a. Michael Hüther/Matthias Premer, Zwi-
schen individueller und solidarischer Absicherung, in: Wirt-
schaftsdienst, 77 (1997) II, S. 177 ff.

Falls es bei einer preisorientierten Arbeitsmarkt-
poltik zu einer fiskalischen Nettobelastung der
Haushalte kommt, müssen für eine abschließende
Beurteilung der Beschäftigungswirkungen die
Effekte der Finanzierungsmaßnahmen mitberück-
sichtigt werden22 .

IV. Fazit

Viele Beiträge zur Beschäftigungsdebatte rekur-
rieren in ihrer Ursachenforschung für die hohe
und persistente Arbeitslosigkeit auf die Sättigung
der Gütermärkte verbunden mit einem durch Glo-
balisierung zusätzlich beschleunigten Strukturwan-
del. Die Nachfrage auf diesen Märkten ist starr,
und produktivitätsinduzierte Preissenkungen ent-
falten somit kaum Wachstumseffekte. Für den
Bereich der Dienstleistungsmärkte ist Deutsch-

land von einer Sättigung bisher hingegen weit ent-
fernt. Gemessen an der Zahl der Dienstleistungs-
arbeitsplätze je tausend Einwohner „fehlen“ in der
Bundesrepublik etwa sieben Millionen Arbeits-
plätze im Vergleich zu den USA23 . Daß das
Wachstums- und Beschäftigungspotential hier
nicht zum Tragen kommt, liegt zum großen Teil an
den in diesem Beitrag unter dem Begriff der persi-
stenten Arbeitslosigkeit beschriebenen Funktions-
störungen des Arbeitsmarktes.

Insgesamt zeigt sich für die mengenorientierte
Arbeitsmarktpolitik eine die preisorientierte Ar-
beitsmarktpolitik ergänzende Funktion mit regio-
nal- und strukturpolitischer Komponente. Maß-
nahmen des zweiten Arbeitsmarktes sollten
möglichst auf Struktur- und vorleistungsschwache
Regionen konzentriert werden.

Die verschiedenen Vorschläge zu Lohnsubventio-
nen erscheinen vom Ansatz her richtig, letztlich
aber nicht konsequent und „auf halbem Weg stek-
kengeblieben". Hinzu kommen der Mangel an
Transparenz und unter Umständen Stigmatisie-
rungseffekte. Vorteilhaft am Instrument der Lohn-
subventionen ist allerdings, daß es gezielt regional,
kurzfristig und mit relativ geringem Mitteleinsatz
angewendet werden kann. Eine Negative Einkom-
mensteuer kann schließlich als eine beschäfti-
gungswirksame, bedarfsorientierte Grundsiche-
rung betrachtet werden, die zudem aufgrund ihrer
Transparenz einen Weg weg von der Einzelfallge-
rechtigkeit hin zu einer Art Verfahrensgerechtig-
keit aufzeigt.

Aus der Erkenntnis zunehmender Schwierigkeiten
- nicht nur finanzieller den immer individuelle-
ren Einzelbiographien gerecht zu werden,
erscheint eine Umgewichtung zwischen individuel-
ler und gesellschaftlicher Absicherung auch aus
Gerechtigkeitsaspekten bedenkenswert24 . Dies
zeigt, ebenso wie die begründete Forderung einer
stärkeren Trennung von sozialer Sicherung und 
Erwerbsarbeit, die Notwendigkeit der Konsistenz
und Kongruenz von Sozial- und Beschäftigungs-
politik.
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Gert Dahlmanns

Mehr Markt für den Arbeitsmarkt

I. Vorbemerkungen
zu verstärkter „aktiver Arbeitsmarktpolitik“ auf
und schlagen dafür eine breite Palette staatlicher
Maßnahmen und Eingriffe vor. Die Arbeit, so eine 
der gängigen Forderungen, solle im Namen der
Gerechtigkeit besser verteilt werden. Darüber hin-
aus müsse die Entsendung ausländischer Arbeits-
kräfte noch stärker abgeblockt werden, um die
Konkurrenz um knappe Arbeitsplätze einzudäm-
men. Schließlich seien die sozialen Standards in
der europäischen Union zu erhöhen, damit
„Sozialdumping“ eingeschränkt wird.

Rezepte dieser Art werden immer häufiger ange-
priesen. Doch ihre Befolgung würde das Beschäf-
tigungsproblem nicht lösen - sie würde es noch
verschärfen. Wie der Arbeitslosigkeit beizukom-
men ist, führen uns unter anderem die Vereinig-
ten Staaten vor. Dort ist zwischen 1970 und 
heute die Zahl der Arbeitsplätze um rund 60
Prozent gestiegen - und das ohne „aktive
Arbeitsmarktpolitik“, ohne Umverteilung von
Arbeit durch den Staat und ohne Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen der öffentlichen Hand. In
Westdeutschland waren es im gleichen Zeitraum
lediglich 7 Prozent.

Und auch Nachbar Holland zeigt, wie die Arbeits-
losigkeit eingedämmt werden kann. Dort waren im
vergangenen Jahr durchschnittlich nur noch
500 000 Menschen arbeitslos; die Arbeitslosen-
quote betrug nur 7,75 Prozent. In den letzten zehn
Jahren wurden - vor allem durch Teilzeitarbeit im
Dienstleistungssektor - rund 800 000 neue Stellen
geschaffen. Zu diesen Erfolgen hat vor allem die
seit 1983 von den Tarifparteien vereinbarte Lohn-
zurückhaltung beigetragen. So sind die Lohnstück-
kosten nach Angaben der OECD seitdem deutlich
geringer angestiegen als in den europäischen
Nachbarländern.

Wenn wir bereit sind, diese und andere Beispiele
erfolgreicher Schaffung von Arbeitsplätzen auch
in Deutschland unvoreingenommen zur Kenntnis
zu nehmen, kann auch bei uns Klarheit über den
Weg zu mehr bezahlbaren Arbeitsplätzen ein-
kehren.
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Der Problemstau in Deutschland ist offenkundig,
die Selbstblockade von Politik und Gesellschaft
ebenso. Doch keines der Probleme - Haushalts-
nöte trotz öffentlicher Rekordverschuldung und
erdrückender Steuer- und Abgabenlast, eine uner-
träglich hohe Staatsquote und die massive Gefähr-
dung der sozialen Sicherungssysteme - kam aus
heiterem Himmel. In einer jahrzehntelangen Rea-
litäts- und Wirtschaftsferne von Politik und Gesell-
schaft haben wir alle diese Probleme geradezu
aufgebaut und dürfen uns jetzt nicht über sie wun-
dern.

Das gilt auch für die Arbeitslosigkeit. Sie hat sich
inzwischen zu einem Flächenbrand ausgeweitet -
mit schlimmen Auswirkungen auf den einzelnen,
die kollektiven Sicherungssysteme und den Zu-
stand unserer Gesellschaft. Arbeitslosigkeit drückt
den nieder, der arbeiten möchte, aber keine
Chance dazu bekommt. Sie gefährdet die aufwen-
digen, nur bei Vollbeschäftigung wirklich funktio-
nierenden Sicherungssysteme und stellt letztlich
den Zusammenhalt unserer Gesellschaft in Frage,
die längst begonnen hat, sich in Arbeitsplatzbesit-
zer und Ausgegrenzte zu spalten.

Dabei verharmlost die Statistik die Dimension des
Problems. Gegenwärtig sind in Deutschland knapp
4,4 Millionen Menschen offiziell als arbeitslos
gemeldet - rund 12 Prozent aller Erwerbsperso-
nen. Doch nicht mitgezählt ist dabei, wer an einer
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme teilnimmt, wer
umgeschult oder fortgebildet wird. Auch der ist
nicht eingerechnet, der wegen Arbeitslosigkeit in
den Vorruhestand gegangen ist, kurzarbeitet oder
beim Arbeitsamt nicht vorstellig wird. Fragt man
also danach, wie viele Menschen in Deutschland
tatsächlich gegen Entgelt arbeiten möchten, es
aber nicht können, dürfte deren Zahl bei mehr als
6 Millionen liegen.

Für viele Beobachter legt das den Schluß nahe, es
sei die Marktwirtschaft, die beim Beschäftigungs-
problem versagt habe. Sie fordern die Regierung



II. Mehr Wettbewerb am 
Arbeitsmarkt

Wir haben - ausgerechnet im „Land der sozialen
Marktwirtschaft“ und des einst darauf beruhenden
„Wirtschaftswunders“ - den Arbeitsmarkt so gut
wie abgeschafft. In einer jahrzehntelangen Ent-
wicklung - von guten Absichten getragen und von
Wirtschaftswachstum und Produktionsfortschritt
begünstigt - haben wir die Vorstellung entwickelt,
der Arbeitsmarkt dürfe nicht den elementaren
Marktgesetzen von Angebot und Nachfrage und 
damit dem Wettbewerb unterworfen werden.
Infolgedessen sind die Arbeitsmärkte durch die
grundgesetzlich garantierte Koalitionsfreiheit vom
Kartellverbot ausgenommen - dem Verbot solcher
Vereinbarungen also, die geeignet sind, den Wett-
bewerb zu beschränken. So wurde den Arbeitneh-
mern - überspitzt ausgedrückt - in gewissem
Umfang das Recht auf schadensfreien Vertrags-
bruch durch Streik zugesprochen, den Arbeitge-
bern aber verwehrt, streikende Arbeitnehmer
durch andere zu ersetzen, was etwa in den Verei-
nigten Staaten gang und gäbe ist. Es wurde ein
ausgebauter Kündigungsschutz entwickelt und ein
System der Mitbestimmung geschaffen, aufgrund
dessen die für die Tarifverhandlungen mitverant-
wortlichen Unternehmensvorstände von einem
stark gewerkschaftlich beeinflußten Aufsichtsrat
eingesetzt werden.

All dies geschah erklärtermaßen zum Schutz der
Schwächeren, der Arbeitnehmer. Der rauhe Wind
des Wettbewerbs sollte die Unternehmer auf den
Produktmärkten zu hoher Leistung zwingen, die
Arbeitnehmer aber möglichst nicht berühren. Statt
dessen wurde ihnen erlaubt, für das Angebot von
Arbeit Anbieterkartelle zu bilden.

Das wurde allseits mehr oder weniger klaglos hin-
genommen, so lange sich die Zahl der Arbeitslo-
sen in Grenzen hielt und die davon Betroffenen
mit einem Füllhorn an sozialen Wohltaten ruhig-
gestellt werden konnten. Doch diese Zeiten sind
vorbei. Das Zusammentreffen einer sich an alte
Ordnungsmuster und Besitzstände festklammern-
den Gesellschaft mit einer neuen, schöpferischen
Unordnung am Weltmarkt hat uns eine Massenar-
beitslosigkeit beschert, deren Beseitigung vor
allem eines erfordert: eine ernsthafte Rückbesin-
nung auf die wirtschaftlichen Voraussetzungen von
Beschäftigung und dorthin führende Weichenstel-
lungen.

Denn Arbeitslosigkeit fällt nicht als Schicksal vom
Himmel, jedenfalls nicht für die Volkswirtschaft in
ihrer Gesamtheit, so schicksalhaft sie dem einzel-
nen auch entgegentritt. Sie ist vielmehr das Er-
gebnis falscher Vorstellungen und fehlerhaften
Handelns einer ganzen Gesellschaft. In einer funk-
tionierenden Marktwirtschaft sind Störfaktoren
wie ein verändertes weltwirtschaftliches Umfeld
noch lange keine hinreichenden Gründe für anhal-
tende Arbeitslosigkeit. Im Gegenteil: Verändern
sich die Bedingungen wirtschaftlichen Handelns,
dann führt dies in einer Marktwirtschaft nur dann
zu längerer Arbeitslosigkeit, wenn die Gesellschaft
auf solche Veränderungen nicht richtig reagiert,
wenn sie vor allem in der Lohngestaltung, die sich
auf den Beschäftigungsgrad besonders stark aus-
wirkt, keine Einsicht zeigt.

Heute ist der internationale Wettbewerb der Wirt-
schaftsstandorte zunehmend auch ein Wettbewerb
der Arbeitsmärkte. Ausgetragen wird er in erster
Linie auf dem weltumspannenden Markt der
Güter, Produkte und Dienstleistungen. Auf ihm
können die Arbeitskräfte mit der Qualität und der
Preiswürdigkeit ihrer Produkte entweder bestehen
oder durchfallen. Wo über Investitionsstandorte
im internationalen Vergleich entschieden wird -
und das ist mehr und mehr der Fall -, ist der Wett-
bewerb darüber hinaus ein direkter Lohnwettbe-
werb, bei dem heute in Deutschland nicht mehr
nur die Beschäftigungsmöglichkeiten der Anbieter
einfacher Arbeit bedroht sind. Genauso konkur-
riert heute, um ein Beispiel zu nennen, der auslän-
dische Informatiker mit dem deutschen, auch
wenn der erstere niemals deutschen Boden betritt.
Überdies: Auch dort, wo nicht Güter gehandelt,
aber die Arbeitskräfte vorübergehend aus dem
Ausland nach Deutschland entsendet werden,
geraten inländische Arbeitsplätze unmittelbar
unter Konkurrenzdruck.

Um in dieser Situation bestehen zu können, müs-
sen wir in Deutschland erst einmal wieder einen
Arbeitsmarkt aufbauen. Das ist kein Rückschritt,
wie heute vielfach zu hören ist. Es ist ein Schritt
von versteinerten zu wieder entwicklungsfähigen
Verhältnissen. Der einzelne Arbeitnehmer, der
arbeiten möchte, seine Arbeitskraft aber nicht zu
einem akzeptablen Preis anbieten darf, weiß das
sehr wohl. Vorausschauende Gewerkschaften, die
heute Einstiegstarife und Entgeltkorridore verein-
baren, wissen es ebenfalls.

Was dieser Aufbau eines Marktes im einzelnen
erfordert, wird nachfolgend an einigen zentralen
Punkten verdeutlicht.
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III. Mehr Flexibilität
in der Lohnpolitik . . .

Andere altindustrielle Länder sind dabei, sich auf
die veränderte Situation einzustellen. Lohnsteige-
rungen, die deutlich hinter dem früher Üblichen
Zurückbleiben, sind selbst in Europa keine Aus-
nahme mehr, von den USA ganz zu schweigen.
Und auch bei uns verbietet inzwischen die Lage,
Lohnpolitik einfach so zu betreiben, wie wir es bis-
her gewohnt waren. Statt dessen muß die Lohn-
politik gleichzeitig zur Beschäftigungspolitik wer-
den und sich entsprechend einrichten. Dabei gilt:

- Hohe Arbeitslosigkeit baut sich am verläßlich-
sten in einer Periode kräftiger und langanhalten-
der Wachstumsdynamik ab. Zu dem dafür erfor-
derlichen Wachstumsklima müssen alle Bereiche
der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik beitra-
gen. Wo etwa Technikfeindlichkeit neue Produkti-
ons- und Beschäftigungsmöglichkeiten verbaut,
kann die Wirtschaftspolitik allein nicht viel aus-
richten.

- Die Lohnpolitik leistet ihren Beitrag zu einem
anhaltenden Wachstum dadurch, daß sie die Tarif-
löhne nicht an der Produktivität der besonders
produktiven Arbeitsplätze orientiert, sondern an
der geringeren Produktivität derjenigen Arbeits-
plätze ausrichtet, die für eine Erhöhung des
Beschäftigungsstandes nicht minder gebraucht
werden.

- Einfache Arbeit ist in Hochlohnländern inzwi-
schen so teuer geworden, daß sie unter den gegen-
wärtigen Prämissen international nicht mehr origi-
när wettbewerbsfähig sein kann. Sie wird statt
dessen - von einfachen Dienstleistungen abgese-
hen - nur komplementär zu qualifizierter Arbeit
nachgefragt. Kein Lohn, den wir hierzulande
sozial noch erträglich finden, kann hier für Markt-
ausgleich sorgen. Man kann das Problem nicht
ernst genug nehmen - knapp die Hälfte aller Lang-
zeitarbeitslosen gehört zu den wenig Qualifizier-
ten. So kann auch durch Lohnpolitik allein das
Problem nicht gelöst werden. Aber sie kann es mil-
dern, wenn sie den Lohnfächer nach unten auf-
spreizt, zumindest aber allen Nivellierungsdruck
unterläßt. Das muß unter dem Flankenschutz
geeigneter Neuregelungen in anderen Bereichen -
wie etwa der Verzahnung von Arbeitseinkommen
und Sozialhilfe - geschehen. Auch hier sind bisher
die Anreize falsch gesetzt, weil Sozialhilfeempfän-
ger wegen der Abzugsregelung kaum ein materiel-

les Interesse an der Aufnahme einer niedrig ent-
lohnten Arbeit entwickeln können.

- Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit und des
immer noch zunehmenden internationalen Wett-
bewerbs müssen die Unternehmen befähigt wer-
den, jederzeit alle sich ihnen bietenden Chancen
zu nutzen. Flexibel reagieren zu können ist oft ihre
einzige Überlebenschance und damit auch die
ihrer Mitarbeiter. Deshalb können tarifvertragli-
che Regelungen nicht mehr unterschiedslos und 
flächendeckend für jedermann, unter allen
Umständen und zu jeder Zeit gelten. In so komfor-
tabler Lage befinden wir uns in Deutschland schon
lange nicht mehr. Wir können mithin auf solche
Möglichkeiten an Produktion und Beschäftigung
nicht verzichten, die aus der Flexibilität des Unter-
nehmens beim Produktionsablauf erwachsen.
Pointiert ausgedrückt: Entweder wir erlauben
mehr Ausnahmen von den tarifvertraglichen
Regeln, oder diese lassen sich nicht halten. Wie in
der Produkt- und Preispolitik auf den Absatz-
märkten sollte auch in der betrieblichen Entloh-
nung ein hohes Maß an - Beweglichkeit möglich
sein. Es wäre bereits ein deutlicher Fortschritt,
wenn die Tarifvertragsparteien die im Durch-
schnitt mögliche Lohnsteigerung nicht zwingend 
im Tarifvertrag vorschreiben, sondern es den
Unternehmen überließen, für das wettbewerbs-
angemessene Maß an Lohndifferenzierung zu
sorgen.

Gewiß, die Folgen zurückhaltender Lohnpolitik
sind für manche auf den ersten Blick befremdlich.
Denn die Unternehmen werden, folgt man der
Grundlinie konsequent und stimmen die übrigen
Prämissen, gute Gewinne machen. Doch gerade
das ist nötig, geht es doch darum, Arbeitsplätze zu
halten und zu schaffen, neue Produktionschancen
anzupacken und die dabei unvermeidlichen Wag-
nisse einzugehen. Nur Unternehmen in der
Gewinnzone können sich das Risiko eines Mißer-
folgs leisten. Wenn wir wirklich eine Offensive für
mehr Beschäftigung wollen, dürfen wir diese einfa-
chen Zusammenhänge nicht ignorieren.

Sich zurückzuhalten, wenn im Unternehmen
Gewinne kräftig, die Löhne aber nur wenig stei-
gen, fällt dem Arbeitnehmer gewiß nicht leicht.
Trotzdem ist es nötig. Denn wenn wir zuerst an
die Verteilung denken, bleiben für Beschäfti-
gungssteigerung keine Mittel und kein Raum
mehr. Dafür, daß auch die Unternehmensge-
winne nicht in den Himmel wachsen, sorgt schon
die Konkurrenz im tagtäglichen Wettbewerb; die
Lohnpolitik wäre dafür das denkbar ungeeignet-
ste Instrument. Im übrigen: Wenn in der volks-
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wirtschaftlichen Gesamtrechnung die Gewinn-
quote steigt, so ist das kein Skandal, sondern das
Gegenteil. Zuletzt, in den achtziger Jahren, wur-
den auf dieser Basis drei Millionen neuer Ar-
beitsplätze in Deutschland geschaffen. Es haben
also alle davon profitiert.

IV. ... und in der Gestaltung
’ der Arbeitszeiten

Flexibilität brauchen wir auch bei den betriebsin-
dividuellen Arbeitszeiten, um unnötige Kostenbe-
lastungen zu vermeiden. Die Leistungskraft vieler
Unternehmen hängt unter anderem von der Dis-
positionsfreiheit beim Einsatz der Arbeitnehmer
ab. Nur so können sie in Engpaßsituationen und 
den Phasen einer Absätzschwäche elastisch reagie-
ren. Längere Maschinenlaufzeiten wie auch eine
flexiblere Nutzung der betrieblichen Anlagen im
Zeitablauf helfen dabei, die Kosten besser in den
Griff zu bekommen; sie stärken insgesamt die
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und 
schaffen damit die allerwichtigste Voraussetzung
für Mehrbeschäftigung.

Größere Flexibilität ist auch bei der Festlegung
der Wochen- und Jahresarbeitszeit notwendig. Die
von den Tarifpartnern über viele Jahre hinweg
betriebene Verkürzung der Wochenarbeitszeit hat
dazu geführt, daß viele Unternehmen heute, ganz
anders als früher, auf teure Überstunden angewie-
sen sind. Vereinbarungen über variable Wochenar-
beitszeiten können dem wenigstens teilweise
abhelfen. Ein vorübergehender Bedarf an Mehrar-
beit kann dann durch normal bezahlte Arbeitszei-
ten gedeckt werden. Es geht aber nicht nur um
Flexibilität bei der Wochenarbeitszeit. Betriebli-
che Vereinbarungen sollten auch die Jahresarbeits-
zeit in Grenzen veränderbar machen. Und die Ein-
zelheiten der Arbeitszeitregelung sollten nicht von
den Tarifvertragsparteien im voraus bestimmt,
sondern vor Ort ausgehandelt werden. Nur noch
so lassen sich die Arbeitszeiten der jeweiligen spe-
zifischen Lage des Unternehmens anpassen und
zunehmend auch den Wünschen der Arbeitneh-
mer in einer sich individualisierenden Arbeitswelt,
die mit dem Standard-Arbeitsverhältnis der alten
Industriegesellschaft kaum noch etwas gemein
haben wird.

V. Die Rolle des Staates

Lohnpolitische Zurückhaltung ist also in West-
deutschland wie in den neuen Bundesländern über
mehrere Jahre hinweg notwendig, um möglichst
viele Unternehmen in die Lage zu versetzen.
Neues zu wagen und zu investieren, um durch Pro-
duktinnovation ihre Position im internationalen
Wettbewerb zu stärken. Es gehört geradezu zum
kleinen Einmaleins des Wirtschaftens: Nur kräfti-
ges Investieren erzeugt wirtschaftliche Dynamik
und Wachstum, und nur unter diesen Bedingungen
verbessern sich auf Dauer die Beschäftigungsmög-
lichkeiten. Nur dann bekommen auch jene Men-
schen wieder eine Chance, die wegen unzureichen-
der beruflicher Qualifikation oder aus anderen
Gründen als Langzeitarbeitslose zu den Stiefkin-
dern des Arbeitsmarktes geworden sind.

Damit die Investitionsdynamik aber in Gang kom-
men kann, müssen die Anreize zur unternehmeri-
schen Risikofreude gestärkt werden. Neben der
dazu notwendigen Lohnzurückhaltung der Tarif-
parteien muß allerdings auch der Staat seine
beschäftigungspolitische Verantwortung wahrneh-
men.

Denn der Staat hat seine eigenen Möglichkeiten,
daran mitzuwirken, daß auch in Deutschland auf
Dauer noch erfolgreich gewirtschaftet werden
kann und daß sich - selbst bei den inzwischen sehr
hohen Löhnen - der Spielraum für lohnende
Beschäftigung erweitern läßt. Wirtschaftspolitik
als sogenannte Angebotspolitik ist trotz aller
gegen sie gerichteten Angriffe dafür am besten
geeignet. Sie zielt zunächst ganz allgemein auf die
Nutzung neuer oder brachliegender Möglichkeiten
der Wohlstandssteigerung und ist insoweit Dauer-
aufgabe der Wirtschaftspolitik. In Zeiten anhal-
tend hoher Arbeitslosigkeit ist sie aber doppelt
wichtig, um die Nachfrage nach Arbeitskräften
wieder steigen zu lassen. Zu den in diesem Zusam-
menhang zu ergreifenden elementaren Maßnah-
men zählen:

- Die Senkung der Steuerlast und die Reform
des Steuersystems mit dem Ziel, das risikoreiche
Wagnis des Investierens und der Schaffung von
Arbeitsplätzen steuerlich nicht auch noch zu
bestrafen.

- Die Rationalisierung der in Deutschland längst
über die Ufer getretenen Staatstätigkeit und die
Privatisierung all dessen, was private Unterneh-
men besser, gleich gut oder nicht viel schlechter
machen würden. „Nicht viel schlechter“ - schon
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das wäre ein Fortschritt, weil es die öffentlichen
Abgaben senken würde. Denn wegen ihrer anreiz-
schädlichen Wirkungen verdrängen Steuern mehr
an privater Tätigkeit, als sie mittels der durch sie
finanzierten Staatsausgaben an öffentlich be-
stimmter Aktivität ermöglichen.

- Die Aufhebung vieler unserer überflüssigen
Regulierungen, die sich mit riesigem bürokrati-
schem Aufwand privater Wirtschaftstätigkeit in
den Weg stellen und damit die Möglichkeiten der
Schaffung von Arbeitsplätzen einschränken.

- Die Modernisierung des jeden Investor be-
denklich stimmenden deutschen Arbeitsrechts, das
Gesetzgeber und Rechtsprechung ohne Rücksicht
auf seine gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen
entwickelt und womit sie wesentlich zur Arbeitslo-
sigkeit beigetragen haben.

- Die Wiedergewinnung einer Bildungspolitik,
die von der Grund- bis zur Hochschule Lust zur
Leistung weckt und die Einsicht fördert, daß diese
sich lohnt, menschlich und materiell.

- Die Schaffung von Anreizen zu innovativem
Tätigwerden durch darauf gerichtete Maßnahmen
in nahezu allen Politikbereichen.

- Intelligente Hilfen bei der Qualifizierung und
Umqualifizierung von Arbeitskräften.

Es ist durchaus auch Raum vorhanden für eine
staatliche Beschäftigungspolitik, wenn sie sich
denn als aktive „Arbeitsmarktpolitik“ versteht
und dementsprechend wirklich darauf gerichtet ist,
dauerhafte Beschäftigungszuwächse zu ermögli-
chen. Eine solche Politik müßte weit mehr, als bis-
her geschehen, bei der problematischen Gruppe
der Langzeitarbeitslosen ansetzen und ihnen die
Integration in den regulären Arbeitsmarkt erleich-
tern. Diesem Anspruch genügt die gegenwärtige
aktive „Beschäftigungspolitik“ nicht. Sie ist eher
dazu angetan, mit kaum noch vertretbarem Mittel-
aufwand offene Arbeitslosigkeit in verdeckte um-
zuwandeln.

Darüber hinaus sind zur Wiedergewinnung eines
hohen Beschäftigungsstandes auch gründliche
Änderungen im Sozialsystem erforderlich. Unter
dem Druck des internationalen Wettbewerbs, dem
sich auch Deutschland und seine Menschen nicht
entziehen können, und unseren gewaltigen demo-
graphischen Veränderungen müssen wir alles dar-
ansetzen, den Kern des Sozialstaats lebensfähig zu
halten. Wir müssen zu diesem Zweck die in-
zwischen verschwommenen Ziele der sozialen
Sicherung wieder genauer zu definieren, sie künf-
tig kostengünstiger zu erreichen und die Selbstver-

antwortung des einzelnen zu stärken suchen. Es
geht dabei um die schwierige Aufgabe, zwei Posi-
tionen auszutarieren: das um der Leistungsgerech-
tigkeit willen zu Fordernde und das, was aus Grün-
den der Solidarität geboten erscheint.

Wichtig bleibt allerdings, daß die unabweisbare
Verantwortung der Lohnpolitik für mehr Beschäf-
tigung in Deutschland durch die Wachstums- und
beschäftigungspolitischen Aufgaben des Staates
nicht verwässert werden darf. Es wäre geradezu
fatal, wenn die durch Anstrengungen des Staates
und seiner Steuerzahler verbesserten Möglichkei-
ten zur Steigerung der Produktionsergebnisse
sogleich von der Lohnpolitik in eine Steigerung
der Löhne umgesetzt werden würden. Das liefe
erneut auf eine massive Bevorzugung der Arbeits-
platzbesitzer gegenüber den Arbeitslosen hinaus.
Daß auch heute noch so vorgegangen wird, zeigt
das im Frühjahr 1997 vom DGB auf seinem Be-
schäftigungsgipfel vorgestellte Aktionsprogramm:
Es enthält viele Forderungen an Dritte, stellt das
eigene Verhalten hingegen nicht auf den Prüf-
stand. Das wichtigste Instrument zur Beschäfti-
gungsförderung, eine beschäftigungskonforme
Lohnpolitik, wird nicht einmal erwähnt. Und doch
könnten die Gewerkschaften gerade auf diesem 
Gebiet und mit ihren Mitteln viel zur Steigerung
der Beschäftigung in Deutschland beitragen.

VI. Abschied von Fehlvorstellungen

Wenn es nicht ein bloßes Lippenbekenntnis blei-
ben soll, in Deutschland wieder mehr Menschen
zu bezahlbarer Arbeit zu verhelfen, dann müssen
tatsächlich alle für die Wirtschafts- und Lohnpoli-
tik Verantwortlichen in den entscheidenden Fra-
gen jetzt an einem Strang ziehen. Das aber setzt 
auch voraus, daß die Gesellschaft als Ganzes
einige ihrer lange gepflegten Fehlvorstellungen
von wirtschaftlichen Grundzusammenhängen kor-
rigiert und berit ist, wieder genauer hinzusehen.

- Den massiven lohnpolitischen Fehlgriffen der
autonomen Gruppen am Arbeitsmarkt wurde und
wird bis heute durch viele einfältige Argumente in
der Öffentlichkeit der Boden bereitet. Das Kauf-
kraftargument - mehr Lohn schafft mehr Kauf-
kraft und damit mehr Arbeitsplätze - gehört dazu.
Wäre diese Münchhausen-Methode richtig, könnte
man die Beschäftigung leicht verdoppeln, indem
man nur die Löhne vervielfacht. Mit diesem Argu-
ment werden also Lohngeschenke verlangt, damit
die Beschenkten dem Schenker mehr Güter
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abkaufen können. Ebensogut könnte man verlan-
gen, die Unternehmer sollten die Güter gleich ver-
schenken. damit sie um so mehr davon produzie-
ren und mehr Arbeitskräfte einstellen können.
Wer so argumentiert, ist blind dafür, daß ein gro-
ßer Teil aller Güter im internationalen Wettbe-
werb angeboten werden muß und insoweit allein
Preise und Kosten zählen, nicht aber die Kaufkraft
der Menschen in Deutschland.

- Eindruck macht bis heute auch das Argument,
die Umverteilung der knappen Arbeit durch
Arbeitszeitverkürzung führe zu mehr Beschäfti-
gung. Doch auch dies ist eine naive Vorstellung.
Denn Arbeit ist auch bei uns keinesfalls knapp. Sie
liegt für den, der sich umschaut, geradezu auf der
Straße. Knapp ist nur diejenige Arbeit, die soviel
erbringen soll, daß man die in Deutschland übli-
chen Löhne dafür bezahlen kann. Deshalb ist der
Beschäftigungseffekt einer Arbeitszeitverkürzung
auch nicht in einem simplen Dreisatz zu ermitteln,
denn Nachfrage und Produktion sind nicht vorge-
geben. Es gibt also keine einfache Substitution
der wegen Arbeitszeitverkürzung unterbliebenen
Arbeitsstunden durch mehr Beschäftigte. Die
Qualifikation der Arbeitslosen weicht nun einmal
in einer nicht ohne weiteres korrigierbaren Weise
von der Qualifikation der kürzer Arbeitenden ab.
So kann die verordnete Arbeitszeitverkürzung
besonders qualifizierter Arbeitskräfte sogar kon-
traproduktiv sein. Denn auf den vollen Einsatz der
Hochqualifizierten sind die weniger Qualifizierten
angewiesen. Nur als deren Helfer können Sie
überhaupt hoffen, so anspruchsvolle Güter herzu-
stellen, daß sie damit im internationalen Wettbe-
werb bestehen können. Die beschäftigungspoli-
tisch problematischste Gruppe unter den
Arbeitslosen - die Anbieter einfacher Arbeit -
müßte also eigentlich mit dem größten Nachdruck
darauf dringen, daß die Qualifizierten ihre Arbeit
keinesfalls verkürzen sondern, soweit man sie
dafür gewinnen kann, sogar noch verlängern.

- In die Irre geht auch die Vorstellung, die Lohn-
nebenkosten durch eine Steuerfinanzierung versi-
cherungsfremder Leistungen zu senken, etwa 
durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer, um so
den Faktor Arbeit attraktiver zu machen. Solche
und andere bloßen Umbuchungen wälzen einen

Teil der Zusatzkosten lediglich auf die Allgemein-
heit ab und bleiben ohne Folgen für die Erhöhung
der Produktion und der Beschäftigung, solange
niemand seine Einkommensansprüche real zu-
rückschraubt. Wären die Arbeitnehmer allerdings
zu einem solchen Verzicht bereit, so könnte man
den Beschäftigungseffekt auch haben, ohne eine
Steuererhöhung gegen eine Senkung der Sozialab-
gaben auszutauschen.

Am trügerischsten aber ist die Vorstellung, „poli-
tischer Gestaltungswille“ müsse (und könne)
„Vorrang vor den Märkten“ haben. Diese dem
Sozialismus und seiner Planwirtschaft erstaunlich
nahe Fehleinschätzung ist heute des öfteren zu
hören und enthüllt die tiefere Ursache unserer
Misere: den Glauben, Staat und Kollektiv könnten
die Marktgesetze aushebeln und etwa über den 
sogenannten zweiten Arbeitsmarkt Arbeitsplätze
schaffen und dauerhaft subventionieren. Der
Zusammenbruch der öffentlichen Finanzen und
letztlich des Gemeinwesens wäre die Folge.

Und doch sind mehr Arbeitsplätze in Deutschland
keine Utopie, wenn wir in unserem Land wieder
einen Markt für Arbeit schaffen und die dagegen
errichteten Blockaden abbauen. Mit seiner Hilfe
kann erreicht werden, was weder Appelle von
oben noch Druck von unten zu erzeugen vermö-
gen: die Wiederherstellung eines Klimas für Inve-
stitionen im Lande und damit auch für zukunftsfä-
hige Arbeitsplätze.
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Norbert Reuter: Arbeitslosigkeit bei ausbleibendem Wachstum - das Ende der Arbeits-
marktpolitik?
Aus Politik und Zeitgeschichte. B 35/97, S. 3-13
Die frühe Entwicklung der Sozialen Marktwirtschaft schien der Einschätzung Ludwig Erhards recht
zu geben, daß das „Gespenst der Arbeitslosigkeit wirksam und endgültig gebannt“ sei. Der Anstieg
der Arbeitslosigkeit seit 1974 auf immer neue Rekordniveaus zeigt jedoch, daß dieses Urteil aus
dem Jahr 1960 verfrüht war.

Die optimistische Sichtweise war getragen von der Vorstellung anhaltend hoher Zuwächse des
Sozialprodukts, die die Arbeitskraft in der Tat zu einer dauerhaft knappen Ressource gemacht hät-
ten. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, daß die in den sechziger Jahren geschaffene
Arbeitsmarktpolitik keine Instrumente für den Fall vorgesehen hat, daß die Nachfrage nach Arbeit
beständig hinter dem Angebot zurückbleibt.

Eine Reihe von Ökonomen hat früh auf notwendigerweise sich vollziehende Veränderungen im
Zuge der Entwicklung fortgeschrittener Industriegesellschaften hingewiesen, auf die wirtschaftspoli-
tisch reagiert werden müsse, wenn Arbeitslosigkeit dauerhaft verhindert werden soll. John M.
Keynes z. B. konnte bereits 1943 überzeugend darlegen, daß zunächst Angebots- und später Nach-
frageprobleme in den Vordergrund treten, die jeweils einer spezifischen Wirtschaftspolitik bedürfen.
Da Nachfrageprobleme und die Spartätigkeit an Bedeutung gewinnen, sind krisenhafte Entwicklun-
gen mit einer auf weiteres Wachstums ausgerichteten Wirtschaftspolitik nicht in den Griff zu bekom-
men. Es besteht vielmehr die Gefahr, daß die Probleme verschärft werden.

Vor diesem Hintergrund gewinnen Argumente an Plausibilität, die die Notwendigkeit des Umsteu-
ems von einer Wachstums- zu einer verteilungsorientierten Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik
betonen. Die Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit und der mit ihr eng verbundenen sozialen Ver-
werfungen wird wesentlich davon abhängen, ob es gelingt, die hohe wirtschaftliche Produktivität
und den vorhandenen gesellschaftlichen Reichtum für die Befriedigung des zivilgesellschaftlichen
Bedarfs zu nutzen.

Hans Gerhard Mendius: Arbeitsgesellschaft am Ende oder vor zukunftsfähigen Perspek-
tiven? Überlegungen zu einer überfälligen Neuorientierung

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 35/97, S. 14-22
Das Problem der Arbeitslosigkeit bleibt in der Industriegesellschaft ungelöst - trotz Wachstum des
Sozialprodukts. Letzteres geht aber zugleich mit massivem Verbrauch nicht regenerierbarer Res-
sourcen sowie irreversiblen Schädigungen der Umwelt einher. Ist damit der Zeitpunkt erreicht, von
der Erwerbsgesellschaft Abschied zu nehmen und den Übergang zu neuartigen gesellschaftlichen
Formationen einzuleiten?

Im Beitrag wird diskutiert, warum zwar eine Neuorientierung durchaus angezeigt ist, diese aber kei-
neswegs das Ende der Arbeitsgesellschaft bedeuten muß. Argumentiert wird, daß die Schaffung von
Arbeitsplätzen auf eine Weise gelingen kann, die gesellschaftliche Bedürfnisse abdeckt und zugleich
mit den Erfordernissen „nachhaltigen Wirtschaftens“ in Einklang zu bringen ist. Ansatzpunkt ist der
Abbau der Diskriminierung des Produktionsfaktors Arbeit, die dafür maßgeblich ist, daß derzeit
weniger Arbeitsplätze als möglich bei mehr Umweltverbrauch als nötig vorhanden sind.



Roland Klopfleisch/Werner Sesselmeier/Martin Setzer: Wirksame Instrumente einer
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 35/97, S. 23-32
Viele Beiträge zur Beschäftigungsdebatte rekurrieren in ihrer Ursachenforschung für die anhaltend
hohe Arbeitslosigkeit auf die Sättigung der Gütermärkte verbunden mit einem durch Globalisie-
rung zusätzlich beschleunigten Strukturwandel. Für den Bereich der Dienstleistungsmärkte ist
Deutschland von einer Sättigung bisher hingegen weit entfernt. Gemessen an der Zahl der Dienst-
leistungsarbeitsplätze je tausend Einwohner „fehlen“ in der Bundesrepublik etwa sieben Millionen
Arbeitsplätze im Vergleich zu den USA. Daß das Wachstums- und Beschäftigungspotential hier
nicht zum Tragen kommt, liegt zu einem großen Teil an Funktionsstörungen des Arbeitsmarktes, die
in der ökonomischen Theorie unter dem Begriff der persistenten Arbeitslosigkeit beschrieben wer-
den.

An dieser Stelle setzt der Beitrag an und diskutiert zunächst die wichtigsten Ursachen der verhar-
renden und treppenförmig ansteigenden Arbeitslosigkeit in Deutschland: das Persistenzphänomen,
Strukturwandelprobleme und die sogenante Armutsfalle. Auf dieser Grundlage werden moderne
Instrumente mengenorientierter (zweiter Arbeitsmarkt) und preisorientierter Arbeitsmarktpolitik
(Lohnsubventionen, Negative Einkommensteuer) theoretisch und, soweit bisher quantitative Unter-
suchungen vorliegen, empirisch auf ihren Beitrag zum Abbau persistenter Arbeitslosigkeit hin
untersucht.

Insgesamt zeigt sich für die mengenorientierte Arbeitsmarktpolitik eine die preisorientierte Arbeits-
marktpolitik ergänzende Funktion mit regional- und strukturpolitischer Komponente. Lohnsubven-
tionen erscheinen vom Ansatz her richtig, letztlich aber nicht konsequent und sollten, auch aufgrund
von Transparenz- und Stigmatisierungsproblemen, gezielt regional, kurzfristig und mit begrenztem
Mitteleinsatz angewendet werden. Eine Negative Einkommensteuer kann schließlich als eine
beschäftigungswirksame, bedarfsorientierte Grundsicherung betrachtet werden, die zudem aufgrund
ihrer Transparenz einen Weg weg von der Einzelfallgerechtigkeit hin zu einer Art Verfahrensge-
rechtigkeit aufzeigt.

Gert Dahlmanns: Mehr Markt für den Arbeitsmarkt

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 35/97, S. 33-38
Der Problemstau in Deutschland ist offenkundig, die Selbstblockade von Politik und Gesellschaft ist
es nicht minder. Doch keines der Probleme - Haushaltsnöte trotz öffentlicher Rekordverschuldung
und erdrückender Steuer- und Abgabenlast, eine unerträglich hohe Staatsquote und die massive
Gefährdung der sozialen Sicherungssysteme - kam aus heiterem Himmel. In jahrzehntelanger Rea-
litäts- und Wirtschaftsferne haben wir alle diese Probleme geradezu herangezüchtet.

Das gilt auch für die Arbeitslosigkeit. Ihre Einzelursachen haben einen gemeinsamen Nenner: das
fortschreitende Abwürgen des Arbeitsmarktes durch staatliche und kollektive Eingriffe jenseits von
Marktlage und -logik. Doch wo der Markt für Arbeit stirbt, stirbt auf Dauer auch die bezahlbare
Arbeit selbst. Massenarbeitslosigkeit ist die Folge.

Die Verantwortlichen scheinen für diese einfachen Zusammenhänge blind. Entsprechend untauglich
sind die vorgeschlagenen Rettungsmaßnahmen - von der Umverteilung der Arbeit bis zur Um-
buchung von Lohnnebenkosten. Hinter solchen Vorschlägen steht die irrige Vorstellung, „politi-
scher Gestaltungswille" könne sich über das weltweite Marktgeschehen hinwegsetzen und letztend-
lich für Vollbeschäftigung sorgen. Damit werden die öffentlichen Hände überfordert, die
Marktkräfte dagegen unterschätzt. Dies könnte sich im Rückblick dereinst als der verhängnisvollste
Irrtum unserer Zeit herausstellen.

Mehr Arbeitsplätze kann es auch für Deutschland wieder geben, wenn wir in unserem Land erneut
einen Arbeitsmarkt auf- und die gegen ihn gerichteten Blockaden abbauen. Mit Hilfe eines lebendi-
gen Arbeitsmarktes kann erreicht werden, was weder Appelle von oben noch Druck von unten zu
erzeugen vermögen und was auch bei der inzwischen zur wahltaktischen Posse verkommenen
Debatte um eine Steuer- und Rentenreform aus dem Blick geraten ist: die Wiederherstellung eines
Klimas für Investitionen und damit für zukunftsfähige Arbeitsplätze im Lande.


